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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 „Hackeberg“ 
Gemeinde Rustenfelde 

(Verfahrensstand:  Juni 2025) 
 
 

Protokoll zur Abwägung der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
 

 
 

OZ 
Träger 
öffentlicher  
Belange 

 
Stellungnahme 

 
Abwägungsvorschlag 

 

 

1 

 

 

Landkreis 

Eichsfeld 

Planungsamt 

Schreiben vom 25. April 2025 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

Naturschutz 

ANLAGE 1 – Belang Naturschutz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Abwägungsbedarf 
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Die textliche Festsetzung Nr. 5.2 des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes wurde entsprechend geändert.  
Sie lautet nun: Die Realisierung der Pflanzmaßnahmen ist der, 
im ersten Jahr nach der Genehmigung folgenden 
Pflanzperiode abzuschließen. 
 
Für das Defizit von 5.300 Ökopunkten wird ein Vertrag mit 
dem Gewässerunterhaltungsverband über die Ablösung im 
Rahmen der Maßnahme „Pfützenbach“ angeschlossen. Dieser 
wurde mit der Unteren Naturschutzbehörde angestimmt. 

 

1.2 
Wasser-

wirtschaft 

ANLAGE 2 – Belang Wasserwirtschaft 

 

 
 

 

 

 

Die geplanten Maßnahmen am Pfützenbach, die im Rahmen 
des Verfahrens angeschoben wurden, liegen beim 
Gewässerunterhaltungsverband Leine/Frieda/Rosoppe.  
Der GUV erstellt die Planung für die unter Punkt 4 der 
Begründung beschriebenen Maßnahmen am Pfützenbach 
und stellt bei der Unteren Wasserhörde die entsprechenden 
Anträge. Die Ausführung erfolgt ebenfalls durch den GUV in 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde. 
 
 
Die trinkwasser- und abwassertechnische Erschließung erfolgt 
über einen Erschließungsträger mit der WAZ. 
 
Die Errichtung der Kleinkläranlage zur Abwasserbehandlung 
und die Erschließung von Trink- und Abwasser sowie deren 
Anschluss in der Straße „Hackeberg“ wurden im 
Erschließungsplan dargestellt. 
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Der Hinweis zur möglichen Versickerung des 
unverschmutzten Niederschlagswasser wurde in die 
Begründung aufgenommen, mit dem Hinweis der 
erforderlichen Genehmigung. 
 
 
Maßnahmen zum Umgang mit Außengebietswässern werden 
im Rahmen des Hochwasserschutzes der Gemeinde 
Rustenfelde betrachtet.  
 

 

1.3 
Bauaufsicht – 

Städtebau 

       

 

 

 

 

 

 

Kein Abwägungsbedarf 
 

 

Landkreis 

Eichsfeld 

Planungsamt 

Schreiben vom 26. September 2024 

 

 

1.4 
Bodenschutz / 

Altlasten 

ANLAGE 4 – Belang Bodenschutz/Altlasten 
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Anforderungen zum Bodenschutz, Maßnahmen zum Umgang 
mit Mutterboden und Vorsorgemaßnahmen gegen das 
Entstehen schädlicher Bodenveränderungen bzw. Minderung 
eingriffsbedingter Bodenbelastungen wurden in der 
Begründung unter Punkt 7.3 aufgenommen. Weitere 
Ausführungen wurden im Umweltbericht erläutert. 

1.5 
Denkmal-

schutz 

ANLAGE 5 – Belang Denkmalschutz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Abwägungsbedarf 
 

 

 

Hinweis zu Archäologisches Funden ist im Plan 
aufgenommen. 
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1.6 
Immissions-

schutz 

ANLAGE 4 – Belang Immissionsschutz   1. Oktober 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Abwägungsbedarf 
 

2 

 

 

 

Thür. 

Landes-

verwaltungs- 

Amt 

 

 

Schreiben vom 11. September 2024 
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2.1 

 

Raum-

ordnung 

ANLAGE 1 – Belang Raumordnung 

  

  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusätzliche Erläuterungen zu den Grundsätzen G 4-6 und G 4-12 RP-
NT wurden in die Begründung aufgenommen. Ein Großteil des 
Plangebietes wird auch weiterhin landwirtschaftlich genutzt. Durch 
die geplanten Maßnahmen am „Pfützenbach“ entstehen neue, 
wertvolle Freiräume. Maßvolle und vielseitige landwirtschaftliche 
Nutzungen prägen die Dörfer und die Kulturlandschaft im Eichsfeld. 
Die Vorbehaltsgebiete Freiraumsicherung sind großräumig 
übergreifende Gebiete zur Sicherung der für eine nachhaltige 
Entwicklung notwendigen, ökologisch intakten Freiraumstruktur.  
Sie dienen der langfristigen Erhaltung der Regenerationsfähigkeit 
des Naturhaushaltes und der Landschaft in der Region. Aufgrund der 
Lage des Plangebietes am Ortsrand der bebauten Ortslage und der 
relativ kleinen bebaubaren Fläche, ist davon auszugehen, dass das 
Vorbehaltsgebiet von den Inhalten des Bebauungsplanes nicht 
betroffen ist. 
 
 

 

Kein Abwägungsbedarf 
 

 

 

Im Rahmen des Verfahrens wurden Flächen der Innenentwicklung 
aufgezeigt und bewertet. Sh. Anlage 1 
Adäquate Fläche für die geplante Nutzung stehen in der Gemeinde 
nicht zur Verfügung  

 

 

2.2 

 

 

Entwicklungs-

gebot 

 

ANLAGE 2 – Beachtung des Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB 
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2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entwicklungs-

gebot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

      
 

 

 

 

 

Die Planung wurde mehrfach öffentlich ausgelegt und in der 
Gemeinde vorgestellt. Die Zustimmung der Gemeinde zur 
Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird als 
Übereinstimmung mit der städtebaulichen Entwicklung der 
Gemeinde gewertet. Durch die Zustimmung wird signalisiert, dass 
die Gemeinde das Projekt grundsätzlich unterstützt und es im 
Einklang mit der städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde steht 
und den Interessen der Gemeinschaft dient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Freiflächen 4 und 5 wurden rechtseindeutig voneinander 
abgegrenzt. 
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2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entwicklungs-

gebot 

    

  
 

 

 

 
 
Für die textliche Festsetzung 3.2 wurde ergänzend unter Festsetzung 
6 konkrete Nebenanlagen sowie die maximale Gesamtfläche dieser 
Anlagen festgelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anzahl der anzupflanzenden Gehölze wurde normenklar 
festgesetzt. 
 
 
 
 
Die Bauvorschrift wurde korrigiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kein Abwägungsbedarf 
Der Hinweis wurde an die zuständige der Stelle der 
Verwaltungsgemeinschaft weitergegeben. 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landesamt 

für Land-

wirtschaft 

und 

ländlichen 

Raum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schreiben vom 09. August 2024 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Die Ausweisung von Vorbehaltsgebieten Landwirtschaftliche 
Bodennutzung ergänzt die Vorranggebiete bei der Sicherung eines 
quantitativen und qualitativen Flächenpotenziales für die langfristige 
landwirtschaftliche Nutzung. Das Plangebiet wird derzeit als 
Grünland bewirtschaftet. Durch die zukünftige Nutzung als Grünland 
mit Tierhaltung in dörflicher Umgebung ist ein vielseitig genutztes 
landwirtschaftliches Gebiet, das sowohl als Futtergrundlage für 
Nutztiere wie Rinder, Schafe, Kleintiere dient, als auch zur Erhaltung 
der Artenvielfalt und des Landschaftsbildes beiträgt. 
 
Es ist nur ein kleiner Teil des Grundstücks zur Bebauung vorgesehen, 
der größere Teil der Planfläche ist auch weiterhin von 
Vorhabenträger zur landwirtschaftlichen Nutzung vorgesehen. 
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Landesamt 

für Land-

wirtschaft 

und 

ländlichen 

Raum 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
         

    
 

 

 

 

 

 

 
Der Bauherr und Bewirtschafter der Fläche wurde zu diesen 
Forderungen informiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sollten Pachtverhältnisse bestehen, wurde der Bauherr als 
Eigentümer der Fläche darüber informiert, diese ordnungsgemäß zu 
beenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 11 von 25 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
Bei den Pflanzungen wird das Thüringer Nachbarrechtsgesetz, 
besonders Abstände zu Grundstücksgrenzen, beachtet. 

4 

Thür. 

Landesamt 

für Umwelt, 

Bergbau und 

Naturschutz 

Schreiben vom 07. Februar 2024 
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4.1 

Abteilung 3 

Naturschutz 

und 

Landschafts-

pflege 

Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

         

 

 

 

 
 
 
Kein Abwägungsbedarf 

 

4.2 

Abteilung 4 

Wasser-

wirtschaft 

Belange der Wasserwirtschaft 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kein Abwägungsbedarf 

 

4.3 

Abteilung 5 

Wasserrecht- 

licher Vollzug 

Belange Abwasser, Zulassungsverfahren an Gewässern 1.Ordnung, Grundwasser, 

Stauanlagenaufsicht, Durchgängigkeit, Wasserbruch, Wasserschutzgebiete, 

Überschwemmungsgebiete, Wismut- und Kalibergbau   

 
 

 

 

 

 

 

 
Kein Abwägungsbedarf 
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4.4 

Abteilung 6 

Immissions-

schutz und 

Abfall-

wirtschaft 

Belange des Immissionsschutzes 

   
Belange Abfallrechtliche Zulassungen 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kein Abwägungsbedarf 

 

4.5 

Abteilung 7 

Immissions- 

Überwachung 

Bodenschutz 

Altlasten 

Belange der Immissionsüberwachung  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Während der Bauphase wird die Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zum Schutz gegen Baulärm beachtet. 
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Belange Abfallrechtliche Überwachung 

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Kein Abwägungsbedarf 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abteilung 8 

Geologischer 

Landesdienst 

und  

Bergbau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise zum Geologiedatengesetz (GeolDG) 

   
Belange Geologie / Rohstoffgeologie 

   

 

 
Der Bauherr / Vorhabenträger wurde über diesen Hinweis informiert 
und um entsprechende Beachtung bei der Planung der 
Baumaßnahme hingewiesen. 
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4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abteilung 8 

Geologischer 

Landesdienst 

und  

Bergbau 

Belange Ingenieurgeologie / Baugrundbewertung 

   
Belange Hydrogeologie / Grundwasserschutz 

  

 
Belange Geotopschutz 

   
Belange des Bergbaus / Altbergbaus 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der Bauplanung wird durch einen Fachbetrieb eine 
Baugrunduntersuchung durchgeführt und ein Baugrundgutachten 
erstellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kein Abwägungsbedarf 
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5 

Thür. 

Landesamt 

für Denkmal-

pflege und 

Archäologie 

Schreiben vom 22. Januar 2024 

   

 

 
Kein Abwägungsbedarf 

 

6 

Thür. 

Landesamt 

für Boden-

management 

und Geo-

information 

Schreiben vom 17. Januar 2024 

   

 

6.1 

Referat 2.7 

(Kataster-

bereich 

Leinefelde-

Worbis) des 

TLBG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Flurstücksbezeichnungen wurden ergänzt bzw. korrigiert. 
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Kein Abwägungsbedarf 

 

6.2 

Referat 45 

(Flurbe-

reinigungs-

bereich 

Nordthür.) 

des TLBG 
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Zum Zeitpunkt der Bescheinigung wird der Plan zusätzlich digital zur 
Verfügung gestellt 

 

7 

 

Landesamt 

für Bau und 

Verkehr 

 

Schreiben vom 22. Januar 2024   

 

 

 
 

Kein Abwägungsbedarf 

8 

WAZ  

Obereichsfeld

EW Wasser 

GmbH 

Schreiben vom 30. Januar 2024 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Die trinkwasser- und abwassertechnische Erschließung erfolgt über 
einen Erschließungsträger in Abstimmung mit dem WAZ. 
 
Die Errichtung der Kleinkläranlage zur Abwasserbehandlung und die 
Erschließung von Trink- und Abwasser sowie deren Anschluss in der 
Straße „Hackeberg“ wurden im Erschließungsplan dargestellt. 

 
Das Niederschlagswasser wird direkt in die örtliche Vorflut 
eingeleitet. Im Rahmen der Baugenehmigung erfolgt ein 
entsprechender Antrag bei der Unteren Wasserbehörde. 
 

 
 
 
 



Seite 19 von 25 

   

 
Die Löschwasserversorgung in der Gemeinde erfolgt über 
Entnahmestellen aus dem Rustebach.  

 

 

 

9 

 

 

 

Deutsche  

Telecom 

Technik  

GmbH 

Schreiben vom 14. Februar 2024 

   

 

 

 

Kein Abwägungsbedarf 
 
 

10 
Thüringer 

Energienetze 

Schreiben vom 18. März 2024 

   

 

 

 

 

 

 

Kein Abwägungsbedarf 
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11 
Thüringer 

Netkom 

Schreiben vom 17. Januar 2024 

   
 

 

 

 

Kein Abwägungsbedarf 
 

12 

VG 

Hanstein 

Rusteberg 

Schreiben vom 17. Januar 2024 

 

Die Problematik Hochwasserschutz wurde mit den verantwortlichen 
Behörden sowie der Gemeinde besprochen. Für die Gemeinde 
Rustenfelde und den Rustebach sind derzeit Hochwasserschutz-
maßnahmen in Planung. 
 
Durch die geplanten Maßnahmen am Pfützenbach durch den 
Gewässerunterhaltungsverband, wie unter Punkt 4 der Begründung 
erläutert wurde, entsteht für die Ortslage eine Verbesserung der 
Niederschlagswasserführung bei Starkregen. Die Wassermengen 
können nach Ausbau des Pfützenbaches viel besser abtransportiert 
werden als bei der bestehenden Situation mit der Verrohrung. 



Seite 21 von 25 

13 

Gewässer- 

Unterhaltungs 

Verband 

Leine/Frieda/

Rosoppe 

Schreiben vom 8. März 2024 

   

     
 

 

 

 
 
 



Seite 22 von 25 

              
 

Schreiben vom 09. April 2025 

   

14  
Stellungnahmen im Rahmen der Öffentlichen Auslegungen 

 

 

14.

1 
 

Schreiben vom 7. Februar 2024 

    

 

 

Die Problematik Hochwasserschutz wurde mit den verantwortlichen 
Behörden sowie der Gemeinde besprochen. Für die Gemeinde 
Rustenfelde und den Rustebach sind derzeit Hochwasserschutz-
maßnahmen in Planung. 
 
Durch die geplanten Maßnahmen am Pfützenbach durch den 
Gewässerunterhaltungsverband, wie unter Punkt 4 der Begründung 
erläutert wurde, entsteht für die Ortslage eine Verbesserung der 
Niederschlagswasserführung bei Starkregen. Die Wassermengen 
können nach Ausbau des Pfützenbaches viel besser abtransportiert 
werden als bei der bestehenden Situation mit der Verrohrung. Der 
Bereich der geplanten Auefläche dient als Regenrückhaltefläche um 
dann die Wassermengen gedrosselt über den Rustebach abzuleiten.  
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14.

2 
 

Aktennotiz zu einer Besprechung im Rahmen der öffentlichen Auslegung 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Die Problematik Hochwasserschutz wurde mit den 
verantwortlichen Behörden sowie der Gemeinde besprochen. 
 

Die Situation der Fließrichtung der Wassermengen bei Starkregen 
wurde unter Punkt 4 der Begründung dargestellt. Der Abfluss 
vom oberhalb liegenden Flurstück 56/1 erfolgt größtenteil über 
die Straße „Zum Hackeberg“. Hier ist von der Gemeinde der 
Einbau einer Kastenrinne quer zur Fahrbahn geplant diese soll das 
Wasser von dem Flurstück 56/1 in den Rustebach ableiten. 
 
 
Der Hauptanteil der Niederschlagswässer vom Hackeberg fließen 
bei Starkregen wie auf der Karte zu sehen ist über die Wiese 
östlich des Plangrundstückes über den Pfützenbach in Richtung 
Rustebach ab. Durch die geplante Bebauung und die Öffnung des 
Pfützenbaches entsteht für die Ortslage sogar eine Verbesserung, 
weil die Niederschlagswässer viel besser abtransportiert werden 
können als bei der bestehenden Situation mit der Verrohrung.  
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14.

3 
 

Schreiben vom 9. September 2024 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Begründung zur 2. Auslegung wurden bereits die von den 
sachverständigen Fachverband geplanten Maßnahmen zur 
Verbesserung der Wasserführung bei Starkregenereignissen 
dargestellt und bis zur 3. Beteiligung nochmal konkretisiert. 
 
Um die allgemein bestehende Situation bei Starkregenereignissen in 
der Gemeinde Rustenfelde zu klären und Lösungen zu finden, ist 
dieses Verfahren nicht das geeignete Planungsinstrument.  
 
Auswirkungen die konkret diese Planung betreffen wurden durch 
die Fachbehörden betrachtet und entsprechende Maßnahmen im 
Rahmen der Möglichkeiten erarbeitet. Diese sollen auch zeitnah, 
parallel zum Bauvorhaben des Vorhabenträgers durch den 
Gewässerunterhaltungsverband und die Gemeinde umgesetzt 
werden. 
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Schreiben vom 7. Oktober 2024 

   

 
Aufgrund der Lage (am östlichen Rand der Ortslage im bisherigen 
Außenbereich), der dargestellten Grundstücksnutzung sowie der 
beabsichtigten Maximalanzahl zu haltender Tiere wird auch von 
Seiten der Behörden noch von einer Ortsüblichkeit und im 
Dorfgebiet verträglichen Nutzung ausgegangen. Im Dorfgebiet ist die 
Haltung bestimmter Tiere im Rahmen des Üblichen und Zumutbaren 
zulässig. 
 
Um den nachbarlichen Frieden entgegenzukommen, wurde eine  
Fläche entlang des Nachbarwohnhauses mit einem Nutzungsverbot 
für den Auslauf von Geflügeltieren festgesetzt.  
 
 
 
 
 

 

 

8 

 

 

 

Schreiben vom 15. Mai 2025 

   

 

 

 

 

 
Bezüglich der Wassersperre an der Grenze zum Flurstück 12/1 im 
Bereich der Nachbarbebauung wurden die festgesetzten 30 cm 
beibehalten, da nach Prüfung der von den Behörden zur Verfügung 
gestellten Unterlagen eine höhere Anstauhöhe von mehr als 30 cm 
auf Grund des starken Geländegefälles von Nord nach Süd nicht 
erforderlich ist, da nach Umsetzung der Baumaßnahmen am 
Pfützenbach sich die Situation entspannt und die anfallenden 
Wassermengen vorher abgeleitet werden. 

 
Die Fläche von 15m entlang dem Wohnhaus auf den Flurstück 12/1 
wurde mit einem Nutzungsverbot für den Auslauf von Geflügeltieren 
festgesetzt.  

 

 

 

 

 

 

 

Rustenfelde, im Juni 2025 


